
1015 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIll. GP 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (912 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Förderung der 
Familienberatung (Familienberatungsförde-

rungsgesetz) 

Der dem Ausschuß zur Vorberatung vorgele­
gene Gesetzentwurf schlägt die Gewährung von 
Förderungsmitteln für die Errichtung und den 
Betrieb von Familienberatungsstellen vor und 
legt im einzelnen die Voraussetzungen fest, die 
Beratungsstellen erfüllen müssen, um in den Ge­
nuß von Förderungsmitteln kommen zu können. 
So muß sich die Beratung u. a. auf Angelegen­
heiten der Familienplanung sowie auf rechtliche 
und soziale Fragen der Familie und werdender 
Mütter beziehen. Ferner muß in den Beratungs­
stellen mindestens ein Arzt und ein erfahrener 
Sozialarbeiter zur Verfügung stehen. Der Ge­
setzentwurf sieht ausdrücklich vor, daß kein 
Rechtsanspruch auf die Gewährung von Förde­
rungsmitteln besteht. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs­
vorlage am 3. Dezember 1973 und 18. Jänner 
1974 in Verhandlung gezogen und nach Wort­
meldungen der Abgeordneten Dr. B r 0 e s i g k e, 
Dr. Hubinek, lng. Hobl, Ofenböck, 
Dr. Er mac 0 r a, Dr. Heinz Fis c her, 
Dr. P rad e r, Dr. Hau s e r, S t 0 h sund 
Dr. F 1 eis eh man n sowie der Frau Staats­
sekretär Elfriede Kar 1 einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Annahme des Gesetzent-

Dr. Erika Seda 
Berichterstatter 

wurfes unter Berücksichtigung von durch die Ab­
geordneten Dr. Heinz Fis ehe r, Ing. Hob 1, 
Dr. P rad er, Dr. B r 0 e si g k e, Dr. E r­
mac 0 r a und Dr. F 1 eis c h man n bean­
tragten Abänderungen zu empfehlen. 

Im Zuge seiner Beratung traf der Verfassungs­
ausschuß folgende Feststellungen zu § 2: 

Im Zusammenhang mit dem Begriff "Familien­
planung" verweist der Verfassungsausschuß auf 
die vom Justizausschuß und vom Nationalrat 
einstimmig beschlossene Entschließung, wonach 
es sich beim Schwangerschaftsabbruch "weder um 
eine gesellschaftlich wünschenswerte noch um eine 
medizinisch empfehlenswerte Methode der Ge­
burtenkontrolle oder der Familienplanung" han­
delt. Auf diese Intention des Gesetzgebers wäre 
bei der Ausübung der Beratungstätigkeit der 
nach diesem Bundesgesetz geförderten Beratungs­
stellen Bedacht zu nehmen. 

Die Aufzählung im Gesetz, welche Personen 
für die Erfüllung bestimmter Beratungsaufgaben 
zur Verfügung stehen sollen, ist demonstrativ 
und schließt nicht aus, daß auch andere geeignete 
Personen beigezogen werden. . 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- . / ,. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 18. Jänner 1974 

Thalhamm.er 
Obmann 
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2 1015 der Beilagen 

"j. 

Bundesg~setz vom XXXXXXXXXXX 
XXXX über die Förderung der Familienbe­
ratung (Familienberatungsförderungsgesetz) 

DeI:" Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

§ 1. Der Bund hat die von den Ländern, Ge­
meinden, sonstigen Rechtsträgern des öffentlichen 
Rechts und juristischen Personen des privaten 
Rechts durchgeführte Familienberatung nach 
diesem Bundesgesetz zu fördern. 

§ 2. (1) Die in § 1 genannten Rechtsträger 
dürfen auf Ansuchen durch Geldzuwendungen 
gefördert werden, wenn sie Beratungsstellen ein­
richten und betreiben, die jedermann zugänglich 
sind und die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Beratung muß zum Gegenstand haben 
a) Angelegenheiten der Familienplanung, 
b) wirtschaftliche und soziale Belange werden­

der Mütter. 

2. Die Beratung soll weiters zum Gegenstand 
haben 

a) Familienangelegenheiten, insbesondere sol­
che rechtlicher und sozialer Natur, und 

b) sexuelle Belange und sonstige Partner­
schaftsbeziehungen. 

3. Zur Durchführung der Beratung müssen in 
jeder von einem Rechtsträger betriebenen Be­
ratungsstelle mindestens zur Verfügung stehen 

a) ein zur selbständigen Berufsausübung be­
rechtigter Arzt, der in der Lage ist, über 
Angelegenheiten der Familienplanung zu 
informieren sowie befugt ist, Empfängnis­
verhütungsmittel zu verschreiben, und 

b) ein Sozialarbeiter, der die Ausbildung an 
einer öffentlichen oder mit öffentlichkeits­
recht ausgestatteten Lehranstalt für geho­
bene Sozialberufe abgeschlossen hat oder 
der zufolge einer gleichwertigen Ausbildung 
und Berufserfahrung zu der von ihm zu 
verrichtenden Beratungstätigkeit befähigt 
ist. 

4. Sofern eine rechtliche Beratung beabsichtigt 
ist, sinq dazu Personen, die die rechts~ und 
staatswissenschaftlichen Studien vollendet ha­
ben, heranzuziehen. Weiters sollen zur Erfül­
lung der entsprechenden Beratungsaufgaben 
auch Personen, die die philosophischen Studien 
mit dem Hauptfach Psychologie vollendet ha­
ben, herangezogen werden. 

5. Die Beratungszeiten müssen entsprechend den 
Bedürfnissen der Ratsuchenden festgelegt sein, 
wobei auf die berufstätigen Ratsuchenden be­
sonders Rücksicht zu nehmen ist. Das Ausmaß 
der Beratungszeit muß mindestens vier Stun­
den innerhalb von zwei Wochen betragen; sie 
muß durch Anschlag bekanntgegeben sein. 

6. Die Beratung muß kostenlos, nach sachlichen 
Gesichtspunkten und unter Wahrung der 
Anonymität der Ratsuchenden durchgeführt 
werden. 

7. Die in der Beratungsstelle taugen Personen 
sind von dem die Beratungsstelle betreibenden 
Rechtsträger zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit be­
kannt gewordenen Tatsachen zu verpflichten; 
die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 lit. a und c 
des Ärztegesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 
Der die Beratungsstelle betreibende Rechts­
träger muß bereit und bestrebt sein, diese Ver­
schwiegenheit zu gewährleisten. 

(2) Werden von einem Rechtsträger mehrere 
Beratungsstellen betrieben, die den im Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungep nicht entspre­
chen, so können diesem Rechtsträger für diese 
Beratungsstellen Förderungsmittel dann gewährt 
werden, wenn die Beratungsstellen zusammen 
den Bedingungen der Z. 1 gerecht werden und 
auch die übrigen Voraussetzungen des Abs. 1 er­
füllt sind. 

§ 3. Einer juristischen Person des privaten 
Rechts dürfen überdies Förderungsmittel nur ge­
währt werden, wenn 

1. ihre Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, 
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2. sie in übereinstimmung mit ihrer Satzung eine 
Beratungstätigkeit im Sinne des § 2 zum Ziel 
hat, 

3. sie gemäß ihren satzungsgemäßen Zwecken den 
§§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung, BGBL 

, Nr. 194/1961, in der jeweils geltenden Fassung, 
entspricht und 

4. deren ordnungsgemäße Geschäftsführung ge­
;währleistet ist. 

§ 4. (1) Förderungsmittel dürfen nur für die 
Beratungsstelle gewährt werden, für deren Be­
trieb der Förderungswerber das Vorliegen eines 
regionalen oder lokalen Bedarfes glaubhaft macht. 

(2) Der Förderungsbetrag für eine Beratungs­
stelle ist so zu bemessen, daß er die Kosten für 
die von einem Rechtsträger betriebene Beratungs­
stelle, ausgenommen Raum- und Einrichtungs­
kosten, nicht übersteigt. Der Förderungsbetrag 
darf jedoch . jährlich für eine Beratungsstelle 
bei ganzjähriger Beratungstätigkeit keinesfalls 
den Jahresgehalt eines Bundesbeamten des 
Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung, 
Dienstklasse VII, Gehaltsstufe 6, zuzüglich der 
Sonderzahlungen und allfälliger Teuerungszula­
gen, übersteigen. Beginnt oder beendet eine Be­
ratungsstelle ihre Tätigkeit während des Jahres, 
dann gilt als Höchstbetrag der entsprechende Teil 
dieses Jahresgehaltes. 

(3) Die zugesagten Beträge sind vierteljährlich 
auszubezahlen. 

§ 5. (1) Förderungsmittel dürfen weiters nur 
gewährt werden, wenn sich der Förderungswer­
ber vorher verpflichtet, 

1. die Förderungsmittel gesetzmäßig zu verwen­
den und über die Durchführung der geförder­
ten Maßnahmen und über die Verwendung 
der Förderungsmit'tel innerhalb zu vereinba­
render Fristen,zu berichten, 

2. erhaltene Zuwendungen vorbehaltlich sonstiger 
bürgerlich-rechtlicher Ansprüche des Bundes 
mit 7'3% vom Tage der Auszahlung an ver­
zinst auf Verlangen des Bundes jederzeit zu­
rückzuzahlen, wenn 
a) das die Förderung gewährende Organ des 

Bundes über wesentliche Umstände ge­
täuscht oder unvollständig unterrichtet 
worden ist, oder 

b) das Vorhaben durch ein Verschulden des 
Förderungsempfängers nicht oder nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden kann oder 
durchgeführt worden ist, oder 

c) die Förderungsmittel gesetzwidrig verwen­
det werden oder den Erfolg des Vorhabens 
sichernde Auflagen oder Bedingungen aus 
Verschulden des Förderungsempfängers 
nicht eingehalten werden, oder 

d) vorgesehene Berichte nicht erstattet oder 
Nachweise nicht beigebracht werden, sofern 
in diesen Fällen eine schriftliche, der Eigen­
art des geförderten Vorhabens entsprechend 
befristete und den ausdrücklichen Hinweis 
auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung ent­
haltende Mahnung ohne Erfolg geblieben 
ist. 

(2) Das für die Gewährung der Förderung zu­
ständige Organ des Bundes hat in den im Abs. 1 
Z. 2 genannten Fällen die rückzuzahlenden För­
derungsmittel von den in Betracht kommenden 
Rechtsträgern zurückzuverlangen. 

§ 6. Dem familienpolitischen Beirat beim Bun­
deskanzleramt (BGBI. Nr. 112/1967) ist zweimal 
jährlich ein Bericht über die gemäß diesem Bun­
desgesetz gewährten Förderungen ' vorzulegen. 
Dieser Bericht hat eine Aufstellung über alle 
Förderungswerber, die gegebenen Förderungszu­
sagen und die Begründung über die Gewährung 
bzw. Nichtgewährung von Förderungsmitteln zu 
enthalten. 

§ 7. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes kann 
niemand für sich einen Rechtsanspruch auf Ge­
währung von Förderungsmitteln geltend machen. 

(2) Die Gewährung von Förderungsmitteln an 
die im § 3 genannten juristischen Personen unter­
liegt nicht der Körperschaftsteuer. 

§ 8. Mit der Vollziehung des § 7 Abs. 2 ist 
der Bundesminister für Finanzen, mit der Ver­
tretung des Bundes als Träger von Privatrechten 
ist der Bundeskanzler betraut. 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1974 
in Kraft. 
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